
 

 

 

Vorlage an den Landrat  

 
Bericht zum Postulat 2015-121 von Urs Hess: «Reduktion der Staatsverwaltung» 

2015/121  

 

vom 19. Dezember 2017 

 

1. Text des Postulats 

Am 19. März 2015 reichte Urs Hess das Postulat 2015-121 «Reduktion der Staatsverwaltung» ein, 
welches vom Landrat am 12. November 2015 mit folgendem Wortlaut überwiesen wurde: 
 
Die kantonale Verwaltung wächst laufend. Einerseits sind immer mehr parlamentarische Vorstösse 
zu bearbeiten, andererseits werden sehr viele neue Gesetze und Verordnungen, sei es auf Bun-
desebene oder auf Kantonsebene, geschaffen. Diese müssen erarbeitet, überwacht und umge-
setzt werden durch die Verwaltung. Andererseits werden aber an diversen Stellen in der Verwal-
tung Gesetze erarbeitet, welche bei der Umsetzung massive Kosten verursachen, welche im Vor-
feld durch das Parlament nicht abgeschätzt werden können. 

Die Aufgabe von Regierung und Parlament ist es, ein stabiles Budget zu erreichen. Dies ist mit 
dem Entlastungspaket nur teilweise erreicht worden. Die jetzige "Pfästerlipolitik" in punkto Kosten-
senkung führt unseres Erachtens nicht zu einem nachhaltigen Erfolg. Ein grosser Budgetposten ist 
das Personalbudget. 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt 

1. Den Personalbestand in jeder Dienststelle um 10% zu kürzen 
2. Die Reduktion des Leistungsauftrages auszuweisen 
3. Ebenfalls sind die dazu notwendigen Gesetze, Dekrete und Verordnungen vorzulegen. 
 
2. Einleitende Bemerkungen zu den Erwägungen des Postulats 

Es ist zutreffend, dass seitens Verwaltung immer mehr parlamentarische Vorstösse zu bearbeiten 
sind. Im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2008 waren noch 185 parlamentarische Vorstösse einge-
reicht worden. Im Jahr 2016 waren es 222 Vorstösse und bis Ende November 2017 wurden bereits 
249 Vorstösse eingereicht. Tendenziell führt dies zu einer steigenden Anzahl neuer Rechtserlasse 
oder zu Revisionen von Rechtserlassen.  

Gemäss einem Papier von Avenir Suisse haben auf Bundesebene alleine von 2011 bis 2013 die 
Erlasse des Landes- und des Staatsvertragsrechtes von 54 000 auf 66 000 Seiten zugenommen.1  

Die Zunahme von politischen Vorstössen des Landrats wie auch die steigende Anzahl von 
Rechtserlassen führen zu erhöhtem Arbeitsaufwand beim kantonalen Personal. 

                                                

1 Warum die Regulierungsflut kaum zu stoppen ist, Avenir Suisse, 2014, gefunden unter: https://www.avenir-
suisse.ch/warum-die-regulierungsdichte-zunimmt/  

https://www.avenir-suisse.ch/warum-die-regulierungsdichte-zunimmt/
https://www.avenir-suisse.ch/warum-die-regulierungsdichte-zunimmt/


 

LRV 2015/121  2/7 

Trotz dieser Zunahme des Arbeitsaufwands nahm der Personalbestand in den Jahren von 2007 
bis 2016 von 4‘215 auf 4‘072 und somit um 143 Stellen bzw. 3.4 Prozent ab (ohne Spitalpersonen 
und ohne refinanzierte Stellen bei der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion). Im gleichen 
Zeitraum wuchs die kantonale Bevölkerung um rund 6 Prozent.  

Zu dieser Reduktion des Personalbestands hat nicht zuletzt das Entlastungspaket 12/15 beigetra-
gen, in dessen Verlauf rund 200 Stellen reduziert wurden. Der gestiegene Aufwand wird somit 
durch das kantonale Personal vornehmlich durch Effizienz- und Effektivitätssteigerungen aufge-
fangen. 

Mit der Beantwortung des vorliegenden Postulats hat der Regierungsrat bewusst zugewartet, bis 
der AFP 2018-2021 die Wirkungen der Finanzstrategie hin zu einem ausgeglichenen Finanzhaus-
halt bestätigt. Mit den im Rahmen der Finanzstrategie für den Personalbereich aufgegleisten oder 
bereits umgesetzten Personalmassnahmen sind die im vorliegenden Postulat geforderten Mass-
nahmen umgesetzt. 
 

3. Stellungnahme des Regierungsrates 

Es ist richtig, dass sich die kantonalen Finanzen auch mit dem Abschluss des Entlastungspakets 
12/15 weiterhin in Schieflage befanden, obwohl dieses den Staatshaushalt um CHF 107 Mio. ent-
lastet hat.  
 
Das anhaltende Ungleichgewicht im Finanzhaushalt ist allerdings nicht in erster Linie den Perso-
nalausgaben zuzuschreiben, welche einen Anteil von rund CHF 600 Millionen am Gesamthaushalt 
von CHF 2.6 Mia. ausmachen. Ausgabensteigerungen erfolgten vor allem in den gebundenen Be-
reichen Gesundheit, Soziales und Bildung, wo die Ausgaben in den letzten 10 Jahren um über 
CHF 400 Mio. angestiegen sind. 
 
Doch auf das anhaltende finanzielle Ungleichgewicht hat der Regierungsrat rasch reagiert. Um 
eine dauerhafte und nachhaltige Konsolidierung des Finanzhaushalts zu erreichen, hat der Regie-
rungsrat im Juli 2015 die Finanzstrategie lanciert, welche Strategiemassnahmen mit Entlastungen 
von bis zu CHF 200 Mio. bis im Jahr 2021 vorsieht. Obwohl die Personalausgaben nicht Haupt-
treiber des finanziellen Ungleichgewichts sind, hat der Regierungsrat auch bei den Personalaus-
gaben eine Reduktion vorgesehen. 
 
Die Finanzstrategie des Regierungsrats zeigt Wirkung, wie aus ersten Umsetzungsergebnissen 
ersichtlich wird. Im Aufgaben- und Finanzplan 2018-2021, welchen der Regierungsrat am 6. Okto-
ber 2017 dem Landrat überwiesen hat (LRV 2017-250), geht der Regierungsrat beim Budget 2018 
noch von einem kleinen Überschuss von CHF 7.9 Mio. aus. Gegenüber dem Budget 2017 (Defizit: 
CHF 23.1 Mio.) ist dies eine Verbesserung gegenüber der Planung um CHF 31.1 Mio. Für die drei 
Finanzplanjahre rechnet der Regierungsrat dann in allen Jahren mit Überschüssen in zweistelliger 
Millionenhöhe. Der Saldo der Erfolgsrechnung entwickelt sich in diesem Zeitraum wie folgt: 2019: 
CHF +20.6 Mio., 2020: CHF +13.9 Mio. und 2021: CHF +64.8 Mio. Die Planung weist somit in al-
len vier Planjahren schwarze Zahlen aus. Dieses Ergebnis ist umso beachtlicher, als es in allen 
Jahren des AFP 2018-2021 gelang, CHF 55 Mio. für den Abbau des Bilanzfehlbetrags einzupla-
nen, der durch die am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Reform der Basellandschaftlichen Pensi-
onskasse (BLPK) entstanden ist. 
 
Wenn sich diese Politik fortsetzen lässt, wird der Weg frei, die hohen Investitionen aus eigenen 
Mitteln zu finanzieren und so den dringend notwendigen Schuldenabbau gemäss AFP 2018-2021 
ab dem Jahr 2021 einzuleiten.  
 
Zu diesen verbesserten finanziellen Aussichten tragen die erwähnten Massnahmen im Personal-
bereich substanziell bei. Im Rahmen der Finanzstrategie soll ein bedeutsamer Beitrag zur Haus-
haltsentlastung durch eine Reduktion des Personalaufwands um 10% bis 2021 geleistet werden.  

https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php?gid=cbb585128c4d43a5840eb2e0d3377fa7
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Diese Stellenreduktionen sollen einerseits mittels der Massnahme Dir-WOM-2 „Reduktion des 
Personalaufwands“ erreicht werden. Hier hat sich im Vorjahr gezeigt, dass die Vorgabe nicht bei 
allen Direktionen vollumfänglich durch Stellenabbau erbracht werden kann bzw. dieser in gewissen 
Bereichen nicht erwünscht ist (Polizei, Lehrkräfte) oder mit Ertragsausfällen (Steuerverwaltung) 
verbunden wäre. Die Sparvorgaben sollen anstelle von Personalreduktionen in diesen Bereichen 
aber durch Kompensationsmassnahmen erbracht werden. 

Zudem tragen weitere spezifische Massnahmen zu Personalreduktionen bei.  

Die Stellenreduktionen sind in den beiden nachstehenden Tabellen nach Umfang und Art der Stel-
lenreduktion dargestellt. Zudem sind die Entlastungen aufgeführt, welche sich aus Kompensati-
onsmassnahmen ergeben.  

Tabelle 1: Personalreduktionen Umsetzung Dir-WOM-2 

 
in Mio. CHF Stellen 

 

Budget 
2017 

Im AFP 2018-2021  
eingeplant 

Total Budget 
2017 

Im AFP 2018-2021  
eingeplant 

Total 

Personalmassnahmen 
Dir-WOM-2 8  13 21 65 97 162 

  davon Leistungsabbau 2 4 6 14 25 39 

  davon Effizienzsteige- 
  rung/ organisatorische  
  u. weitere Massnahmen 6 9 15 51 71 122 

Kompensations-
massnahmen Dir-WOM-2 5 21 26    

 

 

   davon Ertrag 3 5 8    

 

 

   davon Transfer- und  
  Sachaufwand 2 16 18    

 

 

Dir-WOM-2 Total 13  34 47 65 97 162 

 

Tabelle 2: Weitere Strategiemassnahmen mit Personalreduktion 

  
 

in Mio. CHF Stellen 

  

 

Rech-
nung 
2016 

Budget 
2017 

Im AFP 2018-
2021  

eingeplant Total 

Rech-
nung 
2016 

Budget 
2017 

Im AFP 
2018-2021  
eingeplant Total 

  

Weitere Strategie-
massnahmen mit 
Personalreduktion 

4 4 5 14 
 

32 28 28 88 

 

Die Massnahme Dir-WOM-2 „Reduktion Personalaufwand“ führt im Zeitraum 2016 bis 2021 zu 
einer Reduktion von 162 Stellen sowie zu einem Entlastungsumfang von CHF 47 Mio. Die Stellen-
reduktionen tragen dazu mit CHF 21 Mio. bei, wovon CHF 6 Mio. durch Leistungsabbau und CHF 
15 Mio. durch Effizienzsteigerungen und weitere Massnahmen erbracht werden. Die Kompensati-
onsmassnahmen tragen mit CHF 26 Mio. zu den Entlastungen bei, wovon CHF 18 Mio. auf die 
Reduktion von Transfer- und Sachaufwand und CHF 8 Mio. auf Ertragssteigerungen entfallen.  

Aus weiteren Strategiemassnahmen resultiert bis 2021 zusätzlich eine Reduktion von 88 Stellen 
mit einem Entlastungsvolumen von CHF 14 Mio.  
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Insgesamt führen die Strategiemassnahmen im Personalbereich inkl. der Kompensationen im Zeit-
raum 2016 bis 2021 somit zu einer Reduktion von 250 Stellen und zu Entlastungen von CHF 61 
Mio. 

Mit diesen Stellenreduktionen wird damit im Personalbereich ein angemessener Beitrag an die 
Gesundung der Staatsfinanzen geleistet.  
 
Um Redundanzen zu vermeiden, wird bei der Beantwortung vorliegenden Postulats auf einen de-
taillierten Ausweis der Reduktion der Leistungsaufträge sowie aller geänderten Gesetze, Dekrete 
und Verordnungen verzichtet. An deren Stelle sind im Anhang der vorliegenden Landratsvorlage 
alle Strategiemassnahmen aufgeführt, welche im Aufgaben- und Finanzplan 2018-2021 (LRV 
2017-250) als Entlastungen eingeplant sind. Die weiteren Entlastungsmassnahmen und –beträge, 
die im Rahmen der Finanzstrategie realisiert werden, sind im Aufgaben- und Finanzplan 2017-
2020 (LRV 2016-250) sowie in der Jahresrechnung 2016 (LRV 2017-040) jeweils im Anhang auf-
geführt. 
 
 

4. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat, das Pos-
tulat 2015-121 «Reduktion der Staatsverwaltung» abzuschreiben.  

 

Liestal, 19. Dezember 2017 

Im Namen des Regierungsrates 

Die Präsidentin:  

Sabine Pegoraro 

Der Landschreiber: 

Peter Vetter 

  

https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php?gid=cbb585128c4d43a5840eb2e0d3377fa7
https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php?gid=cbb585128c4d43a5840eb2e0d3377fa7
https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php?gid=2f1fb2a603cd458a940bdd9d59d37ec7
https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php?gid=a9e74582c57b43b3843c2e53f0a630b8
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Anhang: Strategiemassnahmen 2018-2021 (LRV 2017-250) 

 

https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php?gid=cbb585128c4d43a5840eb2e0d3377fa7
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